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Oberkriegskommissariat

Revision Verwaltungsreglement

Auf den 1. Januar 1977 treten folgende hauptsächlichsten Änderungen in Kraft:

Zi//er VerttW/«»,g.sre,g/e#ze«t

9.2 (neu) Sofern bei Truppenbesuchen keine Kassenrevision durchgeführt werden kann,
ist diese ausserdienstlich, ohne Anspruch auf eine Entschädigung, durchzuführen.

94.5 (neu) Geldgeschenke, die der Truppe für ihren zu Übungszwecken erfolgten nicht-
militärischen Einsatz zufliessen, sind in der Dienstkasse zu vereinnahmen. Sie

können höchstens bis zur Hälfte zur Deckung der während des betreffenden
Einsatzes erlittenen Verluste an technischem Material verwendet werden.

146 I Die Notverpflegung besteht aus Not-, Reserve- und Kampfportionen. Die Zu-
I sammensetzung wird durch das OKK festgelegt.

159, 5-7 Für die Verpflegung der Offiziere, Of-Aspiranten und Hilfsdienstpflichtigen mit
entsprechender Funktion durch die Militärkantine wird die Pensionsverpflegung
bewilligt, und die Abrechnung hat durch den Rechnungsführer zu erfolgen. Die
Ausrichtung der Mundportionsvergütung und Pensionszulage fällt somit dahin.

164 Punkt 6 wird aufgehoben, da neu in Ziffer 159.

166, 1 + 2 Wird der neuen Ziffer 164 angepasst.

195.1 Bestellungen von Lebens- und Futtermitteln sind 15 Tage zum voraus an die

Armee-Verpflegungsmagazine Seewen, Ostermundigen, Thun, Altdorf und FW
Kp 13, Heiligkreuz, einzureichen.

213.2 Der Rückschub von Armeeproviantartikeln hat sich auf ganze Sammelpackungen
zu beschränken. Angebrochene Packungen sind soweit möglich durch entspre-
chende Gestaltung der Verpflegungspläne aufzubrauchen. Noch verbleibende
Restbestände sind zu den Preisen gemäss Preisliste OKK zugunsten der Dienst-
kasse zu verkaufen mit entsprechender Gutschrift in der Verpflegungsabrech-
nung.

215.1 / e Das detaillierte Verzeichnis über die zurückgeschobenen Lebensmittel ist der
Sendung beizulegen.

224.1 Die Truppenlager, Kasernen, Baracken, usw. in Ubungsgebieten werden der

Truppe vom Stab CA mit der Zuweisung des Unterkunfts- und Übungsraumes
direkt zugeteilt. Die im Raumbelegungskalender nicht aufgeführten Unterkünfte
sind 6 Wochen vor der Belegung bei den zuständigen Stellen zu bestellen.

491.2/d Bei Brillenschäden ist dem Rapport das Dienstbüchlein des geschädigten Wehr-
mannes beizulegen.

497.1 / f Das OKK ist zusätzlich für den erstinstanzlichen Entscheid bei Schadenersatz

wegen Verlust oder Verschwendung von Munition, Sprengstoffen und deren

Verpackungsmaterial zuständig.

z«/» V

Keine Änderungen
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ZWOT;«/r/r<z/fve Jes OKK

Bestattungsentschädigung der Militärversicherung

Die Zusammensetzung der Notverpflegung und des Sanitätsproviants ist auf den
Seiten 39 und 90 der Fourieranleitung, Nachtrag 1.1. 77, ersichtlich.

Tabelle über den Pflichtkonsum, wobei es sich um AhWeV/Kenge» handelt, die

von der Truppe bezogen und konsumiert werden müssen. Den Verbrauch des

Pflichtkonsums hat der Rechnungsführer auf einem neuen Fort» 27.34 zu beschei-

nigen und der Buchhaltung beizulegen. (Ein Muster des neuen Formulars publi-
zieren wir in der nächsten Nummer. Red.)

Vorschriften für Verpflegungspläne

Mit der Verbesserung der Versorgungsautonomie mussten mehr haltbare Artikel
beschafft werden und der Pflichtkonsum ist dem Umfang und der Haltbarkeit
der vorgeschriebenen Vorräte angepasst worden. Der vermehrte Verbrauch an
Konserven (Fleischkonserven, fixfertige Gerichte, Grosskonserven usw.) bringt
eine gewisse Abwechslung im Verpflegungsplan. Deshalb ist bei der Beschaffung
von Fleisch durch Selbstsorge dem gesunden, nahr- und vorteilhaften
und den entsprechenden Schlachtnebenprodukten der Vorzug zu geben.

Über den Pflichtkonsum an Konserven und die Beschaffung von Kuhfleisch
hinaus dürfen pro Soldperiode wertmässig höchstens 10% des Verpflegungs-
kredites verwendet werden für den Ankauf von andern Fleischsorten z. B. Rind-,
Schweine- oder Kalbfleisch, Wurstwaren, Geflügel, Fische usw. Den KK, Kom
Of, Qm, Fourieren, Fouriergehilfen, HD-Rf und FHD-Rf werden Menuvor-
schlüge und ein Musterverpflegungsplan mit dem VR-Nachtrag abgegeben.

Die Kleinküchenzuschüsse wurden der Teuerung angepasst und die Berechtigung
für die Verrechnung von maximal 50 auf 70 Mann erhöht.

Der Pensionspreis in den Militärkantinen gemäss Ziffer 159 VR beträgt Fr. 18.50

(3.70, 7.40, 7.40) für Offiziere und Fr. 15.50 (3.10, 6.20, 6.20) für das Hilfs-
personal.

Kredite für die Besuchstage und Kontakte «Tugend / Armee».

Bestellung von Notkochern als Ersatz der bisherigen Brenner beim Korpsmate-
rialzeughaus.

Weisungen betr. Bestellung von Chemikalien für die Wasserversorgung.

Chlorkalk ist ausschliesslich bei der Armeeapotheke zu beziehen.

Taxen für die Unterkunft in SAC-Hütten.

Angaben für die Berechnung der Kosten für Bahn- und Strassentransporte.

NacF/rag z«r Fo«n'er<tK/«7K»g

In der Fourieranleitung wurden verschiedene Anpassungen an das neue Ver-
sorgungskonzept vorgenommen.

OFerV ZeFWer, CFe/ HF/ Ko/« D OKK
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